
RECHTSGRUNDLAGEN
a) Baugesetzbuch vom 23. 09. 2004 (BGBl. I S. 2414) in der zum
Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses gültigen Fassung
b) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung) vom 23. Jan. 1990 (BGBl. I S. 132) in
der zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses  gültigen Fassung.
c) Planzeichenverordnung vom 18. Dez. 1990 (BGBl. I S. 58) in
der zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses gültigen Fassung.
d) Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbauordnung) vom 1. März 2000 (GV NW S. 256) in der
zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses gültigen Fassung.

Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begründung
einschließlich Umweltbericht

Der Ausschuss für  Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung der Stadt Erkelenz hat in
seiner Sitzung am 06.11.2007 gem §  2 Abs. 1
Baugesetzbuch beschlossen, den
Bebauungsplan  Nr. I/9, "Kölner Straße -
Stadtpark", Erkelenz-Mitte aufzustellen.

Der  Aufstellungsbeschluss wurde im
Amtsblatt Nr. 18 der Stadt Erkelenz vom
23.11.2007 öffentlich bekannt gemacht.

Die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange wurden gem §4 Abs. 1
Baugesetzbuch am 27.01.2009 schriftlich
gebeten, zum Entwurf des Bebauungsplanes
Nr. I/9, "Kölner Straße - Stadtpark",
Erkelenz-Mitte Stellung zu nehmen.

Nach Bekanntmachung im  Amtsblatt Nr.  2
der Stadt Erkelenz vom 30.01.2009 erfolgte
am 10.02.2009 die öffentliche Darlegung der
mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
I/9, "Kölner Straße - Stadtpark", Erkelenz-Mitte
verfolgten Planziele gem. § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch.

Der Rat der Stadt Erkelenz hat in seiner
Sitzung am 01.04.2009 beschlossen, den
Entwurf  des Bebauungsplanes Nr. I/9, "Kölner
Straße - Stadtpark", Erkelenz-Mitte mit
Begründung und den nach Einschätzung der
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen gem. § 3
Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich auszulegen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. I/9,
"Kölner Straße - Stadtpark", Erkelenz-Mitte hat
nach Bekanntmachung  im  Amtsblatt Nr. 8 der
Stadt Erkelenz  vom 09.04.2009 gem. § 3 Abs.
2 Baugesetzbuch in der Zeit vom 20.04.2009
bis 22.05.2009 mit Begründung und den nach
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen öffentlich ausgelegen. Die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden gem. § 4 Abs. 2
Baugesetzbuch mit Schreiben vom
16.04.2009 von der öffentlichen Auslegung
unterrichtet.

Der Bebauungsplan Nr. I/9, "Kölner Straße -
Stadtpark", Erkelenz-Mitte ist gemäß § 10
Baugesetzbuch vom Rat der Stadt Erkelenz in
seiner  Sitzung am 24.03.2010 mit
Begründung als Satzung beschlossen worden.

Der Satzungsbeschluss des Rates wurde im
Amtsblatt Nr. 7 der Stadt Erkelenz vom
01.04.2010 öffentlich bekannt gemacht.

Mit der Bekantmachung tritt der
Bebauungsplan Nr. I/9, "Kölner Straße -
Stadtpark", Erkelenz-Mitte. gem. § 10 Abs. 3
Baugesetzbuch in Kraft

Die Planunterlagen stimmen mit der amtlichen
Katasterkarte vom 13. Sept. 2007 überein.

Die Eintragung der städtebaulichen Planung
ist geometrisch eindeutig.
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Legende
Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und § 1 (2), § 4, § 6, § 7 BauNVO

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 und § 23 BauNVO

WA Allgemeine Wohngebiete

0,6

 II

TH max. 5,50
FH max. 8,50

Grundflächenzahl als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe als Höchstmaß
Firsthöhe als Höchstmaß

z.B.

z.B.

z.B.
z.B.

Baugrenze

§ 9 (7) BauGB
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

MK Kerngebiete

g geschlossene Bauweise

Baulinie

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung

Firstrichtung

1,2 Geschossflächenzahl als Höchstmaßz.B.

o offene Bauweise

LH min. 3,00 Lichte Höhe als Mindestmaßz.B.

Grünflächen
§ 9 (1) Nr. 15 BauGB

§ 9 (1) Nr. 21 BauGB

III-IV

III-IV

IV-V

II-III

II-III

IV-V

II-III

II-III

II-III

■I

■I

II-III

■I

■I

MI Mischgebiete

(§ 4 BauNVO)

(§ 6 BauNVO)

(§ 7 BauNVO)

Verkehrsflächen

Fußgängerbereich

Verkehrsberuhigter Bereich

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie

Sonstige Planzeichen

§ 1 (4) und § 16 (5) BauNVO

II-III

Sonstige zeichnerische Darstellungen
ohne Festsetzungscharakter

(Stamm- und Kronendurchmesser)

Ausschnitt Maßstab 1:250

Die Ausschussvorsitzende

Astrid Wolters

Der Bürgermeister

Peter Jansen Peter Jansen

Zahl der Vollgeschosse mit
besonderer Festsetzung

 II-III Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaßz.B.

Der Rat der Stadt Erkelenz hat in seiner
Sitzung am 16.12.2009 beschlossen, den
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. I/9 "Kölner
Straße - Stadtpark", Erkelenz-Mitte mit
Begründung erneut gem. § 4 a Abs. 3
Baugesetzbuch öffentlich auszulegen.

Erkelenz, den 30.03.2010
Der Bürgermeister

Peter Jansen

Der Bebauungsplan Nr. I/9, "Kölner Straße -
Stadtpark", Erkelenz-Mitte hat nach
Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 25 der
Stadt Erkelenz vom 18.12.2009 als Entwurf
gem. § 4 Abs. 3 Baugesetzbuch in der Zeit
vom 28.12.2009 bis 29.01.2010 mit
Begründung erneut öffentlich ausgelegen.
Die Träger öffentlcher Belange wurden mit
Schreiben vom 22.12.2009 von der erneuten
öffentlichen Auslegung unterrichtet.

Erkelenz, den 30.03.2010
Der Bürgermeister
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